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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.06.1993

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §15 Abs1 idF 1990/252;

Rechtssatz

Die - wenn auch durch Gutachten sachlich untermauerten - Interessen Fischereiberechtigter können die Versagung

eines wasserrechtlich zu bewilligenden Projektes auch dann nicht rechtfertigen, wenn dies deren einzig wirksamen

Schutz bedeutete.
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